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Krankenkassen und Erwerbsiosenffirsorge.
Die Versicherung der Erwerbslosen gegen Krankheit ist durch

die Verordnung vom 13. Februar 1024 neu geregelt worden.

Uebersichtlich zusammengefaßt sind die neuen Vorschriften in

der Bekanntmachung der neuen Fassung der Verordnungen über

Erwerbslosenfürsorge und ober die Aufbringung der Mittel für

die Erwerbsk>senfürsorge vom 16. Februar 1924 sowie in den

Ausführungsvorschriften vom 25. März 1924. Nach § 20 der Be¬

kanntmachung soll die Gemeinde alle Erwerbslosen, die

sie unterstützt, bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Ihres Be¬

zirkes oder einer anderen Krankenkasse hn Sinne des § 225 der

RVO., de im Bezirk der Gemeinde fhren Sitz hat und deren

Ledstungen denen der Allgemeinen Ortskrankenkasse mindestens

gleichwertig sind, gegen Krankheit versichern. Unterläßt die Ge¬

meinde die Versicherung, dann hat sie dem Erwerbslosen, falls»

er dadurch keine order germgere Leistungen von der Kranken¬

kasse erhält, bei Arbeitsunfähigkeit die Hauptunterstützung in

Höhe de* dadurch verursachten Ausfalles zu zahlen und daneben

Krankenpflege, Wochenhilfe (ohne Wochengeld) oder Familien¬

hilfe aus eigenen Mittein zu gewähren. Kann die Gemeinde die

ärztliche Behandlung nicht selbst beschaffen, dann hat sie dem

Erwerbslosen dafür drei Viertel des nach der Hauptunterstützung
zu berechnenden Krankengeldes zu verabfolgen.

Die Krankenversicherung der Erwerbslosen besteht also nicht

kraft Gesetzes auf Grund der Unterstützung durch die Gemeinde,

sondern wird erst durch ein Abkommen zwischen der Gemeinde

und einer Krankenkasse ihres Bezirks wirksam. Die Anmel¬

dung der Erwerbsloses! bei dieser Kasse hat die Gemeinde

binnen drei Wochen nach Auszahlung der ersten Unterstützung

%\i bewirken, während die Abmeldung unverzüglich, späte¬

stens binnen drei Tagen nach Fortfall der Unterstützimg vorzu¬

nehmen ist. Die Anmeldung muß aber, das ist zu beachten, auf

den Tag zurückgreifen* für den die erste Unterstützung zu leisten

war, denn der § 20 Abs. 2 der Bekanntmachung sagt ausdrück¬

lich, daß die Kassenmitgliedschaft des Erwerbslosen mit dem

Tage beginnt, für den die Erwerbslosenunterstützung erstmalig

gezahlt werden darf. Erhält also beispielsweise ein Erwerbsloser

am 9. Mai die erste Unterstützung für die Zeit vom 1. bis 8. Mai

ausgezahlt, dann ist die Anmeldung zur Krankenkasse innerhalb

der auf den 9. Mai folgenden drei Wochen, jedoch rückwirkend

zum 1. Mai zu bewirken. Von dem letztgenannten Tage ab hat

auch die Gemeinde die Kassenbeiträge zu zahlen. Erwerbslose,
die von der Gemeinde bei ihrer bisherigen Kranken¬

kasse weiter versichert werden wollen, müssen das so¬

fort bei der Stellung des Antrages auf Erwerbslosenunter-

stützunp zum Ausdruck bringen. Unterlassen sie das. dann kann

der Antrag auf Weiterversicherung nur binnen einer

Woche und nur so lange nachgeholt werden, als der Erwerbs¬

lose noch keine Leistungen aus der Krankenkasse beansprucht
hat, bei der er von der Gemeinde versichert worden ist. Nach

Ablauf dieser Woche ist ein Antrag auf Weiterversicherung bei

der früheren Krankenkasse nicht mehr möglich. Für die Weiter¬

versicherung hat die Gemeinde nur den Beitrag zu leisten, den

sie für die Versicherung der Erwerbslosen bei ihrer Kasse (also

derjenigen, bei der sie sonst den Erwerbslosen versichert hätte)
zaldt. Entstehen aus der Weiterversicherwig höhere Beiträge,
dann muß der Erwerbslose die Mehrkosten tragen.

Besonders zu erwähnen sind hierbei noch che Notstand s¬

ar b e i; c r. Nach den Bestimmungen des Keichsarbeitsministers
über öffentliche Notstandsarbeiten vom 17. November 1923 sollen

von der Erwcrbslosenfürsorgc Notstandsarboi.cn gefördert wer¬

den, die geeignet sind, die Menge einheimischer Nahrungsmittel
sowie Roh- und Betriebsstoffe zu vermehren, die in hohem Maße

menschliche Arbeitskraft beanspruchen und in geringem Umfange
sachlichen Aufwand verbrauchen. In der Kegel werden diese

NotstaiKbarbeiten von privaten Unternehmtrn ausgeführt; die

Notstandsarbeiter sind diesen von den öffentlichen Arbeitsnach¬

weisen zuzuteilen. In erster Linie sollen dazu Erwerbslose ver¬

wendet werden, die schon längere Zeit erwerbslos sind. Bei Not¬

standsarbeiten außerhalb des Wohnorts sind jugendliche Erwerbs¬

lose und Erwerbslose ohne Wohnung bevorzugt heranzuziehen,
bei Notstandsarbeiten am Wohnort Familienväter. Die Notstands-

arbeiter müssen ständig zur Verfügung des Arbeitsnachweises

stehen; der Arbeitsnachweis muß sie abberufen, wenn er ihnen

Arbeit nachweisen kann. Die Beschäftigung des Notstands¬

arbeiters ist kein Arbeitsverhältnis, sondern eine

Form der Erwerbslosenfürsorge. Seine Arbeit soll

die Gegenleistung für die erhaltene Unterstützung dar teilen.

Können nicht alle Erwerbslosen eines Bezirks auf diese Weise be¬

schäftigt werden, dann sind die Notstandsarbeiter in angemesse¬

nen Zeitabschnitten, im Regelfalle nach 36 Arbeitstagen, aus¬

zuwechseln, wenn es sich mit der Natur der Arbeit irgend ver¬

trägt. Arbeitet der Notstandsarbeiter mehr als 24 Stunden wö¬

chentlich, dann ist seine wöchentliche Hauptuntcrsützung durcii

Zuschläge zu erhöhen. Außerdem hat der Unternehmer für

besonders schwierige und gute Arbeitsleistungen Prämien zu

zahlen. Die Krankenversicherung der Notstandsarbeiter liegt der

Erwerbsloscnfürsorgc ob, die mangels besonderer Vorschriften

und im Hinblick auf § 20 der Bekanntmachung vom 16. Februar

1924 dazu vorläufig die in Betracht kommende Kranken¬

kasse ihres Bezirks* in Anspruch nehmen muß. Worden

die Notstandsarbeiten Im Kassenbezirk ausgeführt, dann ist das

auch zweckmäßig. Anders liegen aber die Verhältnisse, wenn

der Beschäftigungsort außerhalb des Kassenbezirks und der Mög¬

lichkeit kassenärztHcher Versorgung liegt, so daß im Krankheits¬

falle der Notstandsarbeiter erst der Fürsorge einer anderen

Krankenkasse überwiesen werden muß, oder wenn die Erwerbs¬

Josenfürsorge infolge der räumlichen Entfernung iede Verbindung

mit dem Notstandsarbeiter verliert. In solchen Fällen stellen der

Versicherung des Notstandsarbeiters durch die Erwerbs¬

losenfürsorge außerordentliche Bedenken im Wege. Das

Reichsarbeitsministerium ist deshalb bereits ersticht worden,

den Unternehmern die Versicherung der Notstandsarbeiter auf¬

zugeben, die dann die Meldungen bei der zuständigen Kranken¬

kasse des Beschäftigungsorts zu bewirken haben.

Als Grundlohn für die Krankenversicherung des Er¬

werbslosen gut die Hauptunterstützung, also der Betrag, den er

für seine Person erhält. Die Familienzuschläge kommen demzu¬

folge für die Berechnung des Grundlohnes nicht in Betracht. Da¬

gegen sind für die Notstandsarheiter die Summen, um welche

„sich die wöchentlichen Hauptuntcrstütztnigcu erhöhen44, nämlicii

die Zuschlüge und Prämien, bei der Festsetzung des Grundlohnes

zu berücksichtigen und hiernach Beiträge und Leistungen gemäß

§ 180 der Reichsversicheruns^ordnxing zu bemessen. Infolge der

stark herabgedrückten Unterstützungssätze der Erwerbsiosen¬

ffirsorge reichen die Beiträge für die Versicherung der Er¬

werbslosen nicht zur Deckung der Ausgaben aus. In Großstädten

Erneuern Sie

die Bestellung Ihrer Fachzeitschrift beim zu¬

ständigen Posiamt. Weisen Sie auch Ihnen

bekannte Verbandsmitglieder auf die Not¬

wendigkeit des Bezuges der Fachzeitschrift hin.

Der Bezugspreis von vierteljährlich 30 Pfg.

wird auf den Verbandsbeitrag zurückvergü.ct.
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hat er und sein Arbeitgeber auch dann keine Erwerbslosenzu¬

schläge zu zatten, wenn er seinen I_/>hn oder (iehalt fortbezieht,

ürsatzkasscnrnitglieder haben die Erwerbslosenzu-

schläge direkt an ihre Ersatzkassc zu zahkn: der Arbeilge«ber

hat Ihnen zu diesem Zweck n»chf nur seinen Bcitraesteil für die

Kianl enkasse. soniern aveh iiir die Er\v?rbsk>sei.füfSorge ein¬

zuhändigen. Die Krankenkassen sollen die vereinnahmten Bei¬

träge iür die Krwerbslosentursorge spätestens binnen drei

Tagen nach ihrer Einzahlung oder Gutschrift der Gemeinde

überweisen, sofern nicht abweichende Vereinbarungen ge-

troffen worden sind. Bei unpünktlicher Abrühruni? kann die

Krankenkasse zur Entrichtung von Verzugszinsen verpflichtet

werden. In Streitigkeiten entscheidet hierüber das Versicherungs-

amt endgültig. Die rechtzeitige und vollständige Abführung der

Zuschläge haben die Krankenkassen zu überwachen. Sie sollen

die vereinnahmten Beträge gesondert verbuchen und der

Oemeüide monatlich, spätestens bis zum 15. des nächstfolgenden

Monats, über die Gcsnmteinnahme an Bditrägen für die Erwerbs-

loseniürsorge unter Angabe der Zahl der Kassenrnitglieder und

Nachweis ung der abgeführten Beträge Rechnung legen. Auf Ver¬

langen ist der Gemeinde Einsicht in die Bücher zu gewähren.

Rückstände für die Erwerbslosenfürsorge kann die Krankenkasse

niederschlagen, sofern auch die entsprechenden Kassenbeiträge

nicht zur Einziehung gelangen. Die Versicherungsämter haben als

Aufsichtsbehörden der Krankenkassen für dic Durchführung dieser

Vorschriften zu sorgen.

Die Krankenkassen sind berechtigt, als Ersatz der

M ehr kosten, die ihren aus der Erhebung und Abführung der

Beiträge für die Erwerbslosenfürsorge entstehen, von den je¬

weils an die Gemeinde abgeführten Beiträgen einen Betrag zu¬

rückzubehalten, der sich nach dem Beitragssatz der Erwerbs¬

losenfürsorge (Hundertsatz vom Grundlohn) richtet. Steigt

der Beitragssatz für die Erwerbslosenzuschläge, dann fällt der

Prozentsatz für die Verwaltungskosten der Krankenkassen, ver¬

ringert sich der Beitragssatz, dann erhöht sich der Hundert¬

satz der Verwaltungskosten entsprechend, so daß die Kranken¬

kasse dadurch keinen Schaden erleidet. Die Anordnung über den

Ersatz der Verwaltungskosten vom 7. April 1924 hat den Ver¬

waltungskostenanteil allerdings so weit herabgesetzt daß die

Krankenkassen schwerlich damit auskommen können. Es sollen

als Mehrkostenersatz zurückbehalten:

und Induitriebczirken mit besrnidvirs hohen Erwerb^losen/incm

wurde dadurch die Leistungsfähigkeit vtclcr Krankenkassen zum

Schaden der übrigen Versicherten stark beeinträchtigt. Um das

zu vermeiden, bestimmt der Artikel VI der Ausiührungsvor-

schriften vom 25. März 1924, daß auf Verbngen der Kranken¬

kasse die Gemeinde mit der Kasse für die Versicherung der Er¬

werbslosen einen erhöhten Beitragssatz zu vereinbaren

hat, wenn die große Zahl der versicherten Erwerbslosen die Ein¬

nahmen und Ausgaben der Kasse ungünstig beeinflußt Einigen

sich Gemeinde und Krankenkasse nicht, dann entscheidet das

Überversicherungsamt auf Antrag eines der Beteiligten endgültig.

Die Versicherung der Erwerbslosen hat alle Rechtsfolgen

einer Kassenmitgliedschaft. Sie Ist als Versicnerungs-

und Wartezeit insbesondere bei den Voraussetzungen der

§§ 195a Abs. 2, 199 und 205a Abs. 1 Nr. 3 RVO. zu berücksichti¬

gen. Scheidet der Erwerbslose aus der Krankenkasse, weil

oine Voraussetzung für den Bezug der Erwerbslosenfürsorge

fortgefallen ist (z. B. Ende der Unterstützu^gsdauer), dann stehen

Ihm die Rechte aus den §§ 214 und 313 RVO. zu.

Die Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zur Er-

wcrbslosenfürsorge werden zum Teil durch Beiträge von Ar¬

beitgebern und Arbeitnehmern aufgebracht, deren Einziehung den

Krankenkassen übertragen worden ist. Beitragsfrei sind nach der

Ausführungsverordnung vom 13. März 1924 nur Eigentümer oder

Pächter größeren Grundbesitzes sowie deren Ehegatten oder Ab¬

kömmlinge, die gelegentlich in der Land- oder Forstwirtschaft

als Arbeitnehmer tätig sind. Ferner ist von der Entrichtung von

Erwerbslosenbeiträgen befreit wer auf Grund eines Arbeitsver¬

trages von mindestens einjähriger Dauer oder auf nnbestimmte

Zeit beschäftigt wird, wenn ihm ohne wichtigen Grund nur unter

Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens

sechs Monaten gekündigt werden darf. Diese Befreiimg er¬

lischt sechs Monate vor dem Tage, an dem das Be-

schäftigungsverhältnis durch Zeitablauf oder fristgemäße Kündi¬

gung beendet wird. Die Durchführung dieser Bestimmung wird

allerdings den Krankenkassen nicht leicht werden, weil der Ab¬

schluß eines Vertrages mit sechsmonatiger Kündigungsfrist und

die Kündigung dieses Vertrages den Kassen selten oder über¬

haupt nicht zur Kenntnis kommen dürfte. Beitragspflichtig sind

grundsätzlich alle krankenversicherungspflichti-

gen Arbeitnehmer und ihre Arbeitgeher. Die Beiträge für die

Erwerbslosenfürsorge sind als Zuschläge zu den Kassenbei¬

trägen zu erbeben. Ist die Beitragsberechnung dem Arbeitgeber

fiberiassen, dann hat er bei jeder Zahlung der Krankenkasse mit¬

zuteilen, welche Beträge auf die Krankenversicherung und welche

Beträge auf die Erwerbslosenfürsorgc entfallen. Unterbleibt die

Mitteilung, dann soil nach Artikel XI der Ausführungsvorschriften
vom 25. März 1924 ohne weiteres der im Verhältnis der Erwerbs¬

losenzuschläge zu den Kassenbeiträgen stehende Teil der Zahlung
als Beitrag zur Erwerbslosenfürsorge angesehen werden. Ab¬

gesehen davon, daß ditse Vorschrift mit den §§ 385 Abs. 2 und

23 Abs. 1 RVO. nur schwer zu vereinbaren ist, weil die Kassen¬

beiträge nur für die Zwecke der Krankenversicherung, nicht aber

für die Erwerbslosenfürsorge Verwendung finden dürfen, ent¬

spricht sie auch nicht einer ordnungsmäßigen Geschäftsführung.
Es- wird in solchen Fällen stets notwendig sein, den Arbeitgeber
zu einer Mitteilung über die Zusammensetzung seiner Zahlung
oder zur Nachentrichtung der Erwerbslosenzuschläge aufzufor¬

dern. l>ie Praxis hat ergeben, daß in recht vielen Fällen die Zu¬

schläge unrichtig berechnet oder gar nicht gezahlt werden. Rück¬
fragen oder Nachforderungen sind deshalb unbedingt nötig. Die

Abtrennung eines Teiles der Zahlung für die Erwerbslosenfür-

Sorge wird, wenn keine Klärung vorangegangen ist häuiig zu

einer Schädigung des Kassenvermögens führen. Andererseits

können die Krankenkassen nicht verpflichtet werden, für säumige

Arbeitgeber dic Erwerbslosenzuschläge vorschußweise zu ent-
.-,___,«

richten. Zu beachten ist daß die Zuschläge für die Erwerbs- ?ne Matoniiifc Daß die Betriebsvertretungen im wohlver-

losenfürsorge nur für die Dauer der Beitragspflicht zu leisten
Wanderten Interesse der Kollegenschaft bei ihren Kassen-

sind, ht der Versicherte infolge einer Arbeitsunfähig-
vorstanden darauf drangen sollten, für die Pensionsanspruche

keit von der Entrichtung der Kassenbeiträge befreit, dann ftf Angestellten durch die Kasse eine Ruckversicherung bei der

Allgemeinen Ruhegehaltsversicherung deutscher Krankenkassen,

Sitz Weimar, vorzunehmen, dürfte aus nachstehender Auskunft

Re^tpH^rhpin ^er Reichsversicherungsanstalt hervorgehen:
lJt^llIl^llJClII Als lrüb(rcr Krankenkassenbeamtcr waren Sie gemäB § 9 des Versiehe-

An hc P ? t
rungsgesetzes för Angestellte versichcrungsfrei, wenn Ihnen ia dieser Stellung

An üas 1 OStamt ZU cinö der Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers vom 29. Juni 1912 (Reichs-

... t, i . , , ,. .,.- -,, . .
gesetzbiatt Seite 405) entsprechende Anwartschaft aof Ruhegeld und Hinter-»

Ich bestelle hierdurch ab 1. Juli 1924 vom Verlag des bliebenenrente gewährleistet war.

Zentralverbandes der Angestellten, Berlin SO. 26, Oranien- Waren Sie hiernach während der in Präge kommenden Zeit versicherungs-

Straße 40/41, frei, so hat Ihr Austritt aus der Krankenkasse nicht etwa die Wirkung. daB

für die Zeit der Versicherungsfreiheit nunmehr Beiträge an die Reichsversiche-

• . . . .
Stück „Volkstümliche Zeitschrift für die gesamte Sozial- --»ngsanstalt für Angestellte nachzuenthehten sind. Vielmehr können wir ll.net

. 44
.70 unserem Bedauern nichts anderes mitteilen, als daß dieser Zeitraum für

Versicherung4 zum Preise von Vierteljährlich 30 Pf. ihre Anwartschaft auf die Leistungen der Angestelltenversicherung verloren

wäre, wenn Sie nicht durch freiwillige Weiterversicherung den Verlust der

,
den i • . • • 1924. früher erworbenen Anwartschaft vermieden haben.

Die Versicherungsfreiheit aus dem § 9 des Qesetzes beruht nämlich darauf,

Name: ..... .....

daß üic betreffenden Stellungen regelmäßig als Lebensstellungen betrachtet

werden, die von den Arbeitgebern im allgemeinen nur dann gekündigt werden.

Wohnung; tt#tt»t*t*#»**»**»*#«#t#%««#aa»fta wenn Verfehlungen der Angestellten vorliegen und d.e voa dea Angestellt

Bei einem Beitragssatz zur Frwerbs-

losenfürsorge in Höhe von Proz. des

Grundlohnes

die Betriebs-
kranken¬

kassen

Proz.

die Land¬

kranken¬

kassen

Proz.

I !

die übrigen
Kranken¬

kassen

Proa

3

unter 3 bis einschl. 2,5 . . .

unter 2,5 bis einschl. 2 . . .

unter 2

0,50
0,60
0,75
1.0

3,0
3,6
4,5
6,0

1,0
1,2
1,5
2,0

Krankenkassen mit räumlich weit ausgedehntem Bezirk

stehen den Landkrankenkassen im Sinne dieser Anordnung gleich.

Im Zweifel entscheidet die oberste Landesbehörde oder die von

ihr bezeichnete Stelle.

Die Krankenkassen buchen die zurückbehaltenen Beträge ge¬

sondert und legen hierüber dem Vorsitzenden des öffentlichen

Arbeitsnachweises (Geschäftsführer des Landesamts für Arbeits¬

vermittlung) gleichzeitig mit der Abrechnung nach Artikel II

Nr. 4 der Ausführungsbestimmungen vom 25. März 1924 Rech-

nung.

Gustav Wasewitz, BureauVorsteher der Allgemeinen
Ortskrankenkasse der Stadt Berlin.

Gewerkschaftliches.
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f it ttgelMkSig nur dann aufgegeben werden, wenn die ;n Aussicht genommene

e s;^cllttng ii« * irtscbittlichcr und sonstiger Beziehung eine *3lche Vcrbessc-

^ jjr^tellt, d-jB hierdurch auch der V« : des in der früheren Stellung

cnen oder xu erwartende.! Pcnxit ispruchs aufgewogen wird. Hie

• vn, die eine solche nach § o des QetetSM versichervngsfre'.e SteMlfti

müssen sieb also bei ihrem Entschfttl darüber Klar sein, daß die aus

Cf Miktrlftfl Stellung erwachsene FcnMui^anwamchait verlorengeht und

c Zeit ohne freiwillig« Beitragszahlung zur Angesteliieiiversicherung

!. den Verlust der früher erworbenen Anwartschaft aui die Leistungen dieser

j*w
u'.rdc"

Je er Angestellte, der den Drang nach Weiterkommen

hat. wird heute leicht in die Lage kommen, seine Stellung, sei es

bnierhalb der Sozialversicherungstrüger oder nach außerhalb, zu

wechseln. Soweit ein Wechsel in eine andere Krankenkasse in

Fntffe kommt, die dem Angestellten auch fernerhin Pensions-

nrsorze zusichert, werden daselbst mitunter schwierige Ver¬

band.unzen über die Anrechnung früherer Dienstzeiten aus dem

Wecc geräumt, wenn die Kasse eine Rückversicherung bei der

Al!gemeinen Ruhegehaltskasse vorgenommen hat und die neue

Kasse ebenfalls eine solche vornimmt. Die Anrechnung der bis-

herbren Dienstzeit ist dem Angestellten dann gesichert. Wo

jedoch ein Wechsel in eine anderweitige Stellung vorgenommen

wird, in der eine Pensionszusicherung den Kollegen nicht ge¬

geben wird, ist es möglich, in der Allgemeinen Ruhegehaltskasse

durch Aufrechterhaltung der bereits erworbe¬

ne/- Ansprüche oder durch Weiterversicherung

»ich vor großen Schädigungen zu bewahren.

Wo daher auf Qrund der den Angestellten zugesicherten

Pttttionsf&rsonce Befreiung von der Angestellten versicher ung

vorgenommen wurde, .st den Angestellten nur dringend zu

empfehlen, eine Rückversicherung der Kasse bei der Allgemeinen

Rühegehaltsversicherung deutscher Krankenkassen zu be-

artragen* damit den Kollegen einmal nicht durch solche Betriebs¬

pensionseinrichtungen der Weg zu weiterem Aufstieg erschwert

wird und andererseits durch jahrelange Tätigkeit erworbene

Ansprüche an die Kasse bei einem Stellungwechsel nicht ver¬

loren gehen. N.

Zur ReichsbesoIdunssordnunfiL Die Verhandlungen mit der

Reichsregierung über Erhöhung der Bezüge der Reichs¬

besoldungsordnung (RBO). haben bekanntlich zu keinem ver¬

einbarten Ergebnis geführt, weil das Angebot der Regierung

wczen der ungerechtfertigten Verteilung der Zuschläge von den

t>piizenorganisat:onen abgelehnt werden mußte. Nunmehr hat

die Reichsregierung. wie schon bei früheren Besoldungsver¬

handlungen, die Neuregelung der Bezüge nach der RBO, mit

Wirkung ab 1. Juni 1924 diktatorisch festgesetzt (vgl. Reichs-

besoldungsblatt Nr. 30 vom 24. Mai 1924.

Danach sieht die Gehaltsregelung ab 1. Juni 1924 folgender¬

maßen aus:

L Grundgehalt.

A. Aufsteigende Gehälter.

(Die Ouerstriche bezeichnen die Grenzen der Wohnungsgeld-
tarifklassen.)
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IL Erhöh anf der Sozial Zulagen.

a) Die Frauenzulasrc wird von 8 Mk. aui 10 Mk. monat-

loh erhöht.

b) Die Kinderzuschläge wurden erhöht in der

1. Stute von 13,— Mk. auf 16.— Mk.

~ • -. ,, IO, -*

.% ..
I ci,—~- ,,

«3. .. . # 1 /1 • % ,, £*'.
-

..

UI. W o h n u n g I g e 1 d 1 u s c h u ß.

Bleibt in seiner Höhe unverändert.

Die Grenzen der einzelnen Tarifklasscn verlaufen wie ioIffC:

Tarifkiasse VII bis 948 Mk.. Tarifklasse VI über 948 bis 1284 Mk..

Tarifklassc V über I2M Mk. bis 2340 Mk.. Tarifklasse IV über

2340 Mk. bis 4140 Mk., Tariikiasse 111 über 4140 Mk, bis 7200 Mk^
Tarifkiasse II über 7200 Mk bis 12000 Mk.. Tarifklasse I über

12000 Mk.
Die Sätxa des Ortszuschiagcs (WokaimKaKtldsasckataes)

sind ia Nummer 6 dieser Zeitschrift veröffentlicht

Erhöhung der Gehälter für die Bertifgenossenschafts-

anzestciltcn. Die Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband

Deutscher Berufsgenossenschaften fanden am 3. Juni 1924 statt

Sie hatten folgendes Ergebnis^
..Zwischen den Vertragsparteien wird folgendes vereinhart:

I. Nr. III. Abs. 2. erhält folgende Fassung: Zu A: Das feste

Grundgehalt beträgt:
steigend von 2 zu 2 Jahren im Endbetrageim Anfangs betrage

jährlich
2820 Mk.

2496
„

2082
„

1506
.,

1098
t,

918
..

in Kl. la

lb

2

3

4

5

um

3X270, 3X240, 3X210

3X19b. 3X174. 3X152

3X180. 3X162, 3X140

3X144, 3X120, 3X110

3X138, 3X120, 3X108

jährlich
4980 Mk.

4062
„

3528
„

2628
„

2196
.,

1476
..3X 78. 3X 60, 3X 48

II. Vorstehende Regelung ist wirksam vom 1. Juni 1924 ab.

III. Dem AQV. ist das Recht vorbehalten, bei einer erneuten

Veränderung der ReichsbeamtengehäUer auf den ursprünglichen
— vor dem 1. Dezember 1923 in Geltung gewesenen — Maßstab

für Anpassung der Grundgehälter zurückzukehren.

Entscheidungsgrundsätze des Reichsversicherungsamts. Das

Reiehsversicherungsamt, Abteilung für Unfallversicherung, Drit¬

ter Beschlußsenat, hat in Sachen G. gegen Nordöstliche Bau-

gewerks-Berufsgenossenschaft — I 34 III B. S/23 — in der

Sitzung vom 15. April 1924 folgende Grundsätze ausgesprochen:
1. Eine Berufsgenossenschaft hat den nach dem Uebercii-kommen vom

13. Märt 1922 zu zahlenden Kinderzuschlaz bis zum Ablauf des Vierteljahrs —

nicht des Monats — zu zahlen, in dem das für den Wegfall des Zuschlags maß«;

gebende Kreignis sich zugetragen hat.

2. Eine Berufsgenossenschaft hat rückständige Monatsgehälter oder Teile

von Monatsgehältern ihrer Angestellten, die ia der Zeit der ücldeutsvcrtunf

fällig geworden sind, soweit nicht Art. 7 der Verordnung über die Zwölfte

Ergänzung des Besoldungsgesetzes vom 12. Dezember 1923 — Reichsgesetz¬

blatt I S. 1181 ff. — Platz greift, im allgemeinen in Höhe des Betrages tm

zahlen, der für den Zeitraum, in welchen die Zahlung fällt, als Monatsgehalt

oder entsprechender Bruchteil eines Monatsgehalts zu entrichten ist.

3. Artikel 7 der Verordnung vom 12. Dezember 1923 findet keine Anwen¬

dung in den Fällen, in denen es sich nicht lediglich um eine zu späte Zah¬

lung, sondern um Verweigerung der Zahlung handelt, insbesondere, wenn der

geltend gemachte Anspruch des Dienstverpflichteten bestritten wurde.

Bezirkliche Ergänzunz für Schlesien« Zwischen dem Pro¬

vinzialverband Schlesien des Hauptverbaudes deutscher

Krankenkassen e. V. einerseits und dem Zentralverband der An¬

gestellten (Gaufachgruppe Sozialversicherung im Gau Schlesien)

andererseits, wird auf Grund der Ziffer 4 Abs. 1 des Reichs¬

tarifvertrages vom 1. April 1924 fir den Bezirk des vor¬

genannten Krankenkassenunterverbandes folgendes vereinbart:

I. Angestellte ngruppen.

1. Die der Dienstordnung unterstehenden Angestellten werden in folgende

Gruppen eingeteilt:
Oruppe 1.

Qeschaftslcitende Angestellte,

a) in kleineren Kassen: wie Geschäftsführer, Kasser.führer, Rendanteii«

Verwalter usw.

b) in größeren Kassen: wie llauptkassierer, Leiter groCer Zahlstellen,

Leiter der Krankenabfertigung, der Melde- und Rechnuiusabteilur.g (BucJ-*

lialtcrei), der Krankeriaufsicbt, der Statistik und ähnliche.

Oruppe 2.

a) Stellvertreter der geschäftsleitenden Angestellten;

b) Angestellte mit besonderer Verantwortlichkeit in größeren Kassen (z. Hf.

Taseskassierer, Korrespondenten, selbständige Rechner, selbständige Kranken¬

abfertiger und Schaltcrbeamte mit ähnlich selbständiger Tätigkeit);

c) Angestellte mit seib.ständigcr Tätigkeit in kleineren Kassen (z. B.

Krankenabfertiger, KontcnfObrer).

Gruppe 3.

Bureauangestcllte, die nicht in Gruppe 1 und 2 gehören (wie Gegenbuch-

führer. Beitragseinsttzer, Per soi.: !k:irtenbearbciter, Einarbeiter der Meldungen

ix Heberegistcr, perfekte SteuoLypMinueu, Kraukeubcsuchcr, Erheber uud Er¬

mittler.

Gruppe 4.

Alle sonstigen Angestellten. (Kleinere Kassen sind etwa solche mit weniger

als 2o Angestellten und ohne eigene Einrichtungen, wie Badeanstalten. Ge¬

nesungsheime usw.).

II, Besoldung der dienstordnungs müßig Angestellten.

J. Die Gesamteinkommen dtr der Dienstordnung unterstehenden Ange¬

stellten entsprechen:
in Gruppe l den Sätzen der Gruppe VIII der RBO.

2
¦ ¦ 99 W yn „ „

3
¦ ¦ r. W

VI „ „

4
^ „ „ „V„„

•ind zwar einschließlich des OrUztSCktaf** (Wohriungs^eM/uschuß) der Frauen-,

Kinder- und sonstigen Zulagen und ZttSCkllfe. Sie erhöhen sich mit dieser

automatisch

Das Hf,clKt*ehalt ist mit dtm Beginn des 13. Dien stJahre* in 12 gleichen

jährliehen Zulagen zu erreichen. I. h. nach der diensturdnunßsmaütgen An¬

stellung.

M
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Die K rJcrzufaicit werden nacl dea S*lio; and Bedingungen der RBO.

Ms /«tt 17. IcbcnMafcr ftvikrt

2. IU aalten die Ort<k»a^en A bis D «er RBO. mil der MaBrabe. dei die

Ortsklflsse C der Ortsklasse I> tnreteilt wird.

Jli Bcsoldang der Hilfsarbeiter, AnhilMkrltte nnd

Lehrlinge.

1. Hilfsarbeiter nad AusbiM«Kr*fte erhaiten nnch vollendetem 21. Lebena-

labrc nach tmonatiger UeschMttfni'i im Kastendienst die Anfamsbeanre der¬

jenigen AnfotelltenfTuppc, üie nach ihrer Arbeitsleistung inständig Ist. Iu

dea ersten t Monaten unterlieft die Regelung der Üienslbezüg* örtlicher Ver¬

einbarung die znrächen dem Zentraiverband der Angestellten und der Kasse

eriolgt. '

2 Hüiiartciter. An*hi!fvkr*fte nnd Jnrendüche erhalten:

nach vollendetem 14. LebenMahrc 30* „ der Bezöge der Or. IV RBO.

15.
„ 40% 99 • • *

IV
*

16
• SOVt • • . -

IV
n

17.
w 60% . . . „

IV
„

l •
W.

• ™*/c . • • -
IV

99

20.
w <*>«/« - i n a

,V
n

3. I rhflinge mit Lchrvcrtrai werden nach (rcrer Vereinbarten* besoldet.

IV. Picnttan.wand&entichadigting and ZAhlgelder.

1 Ali Diensraufwand»ent(cliIdigong erhalten die im Außendienst beschäf¬

tigten AagMltl.tcn ein Anlwandsceld und Erstattung der Auslagen lur Be-

natznng der Eisen- »nd Straßenbahn.

2. Angestellte, die Gelder erheben oder auszahlen, erhallen ein Zählgeld.

3. Die Hohe der Auiwandsgelder und Zählgclder ist zwischen den Ver¬

tragsparteien ortlich au regeln.

V. Ueberstunden.

Ueberstunden wind mix 50 Proz. Aufschlag auf den aus der Besoldung sich

ergebenden $t..__den!ofcn zw \crgüten.

VI. Urlaub.

Du Ultaal regelt »Ich nach den Bestimmnngen der Reich^tariigetnein-

achaft (Ziffer 7). Es wird dtn KassenvorstanJen aber empfohlen, älteren

Kass< »angestellten einen linieren Urlaub au gewähren.

VII. Stellennachweis.

Bei Kcuein*.eUnagen von Personal soll der örtliche oder zentrale Stellen-

Mtbwth in Zcntralverbaudes der Angestellten benutzt werden.

VI! Bezir kstariiaas&chnß.

Die vertragschließenden Bezirksorganisationen bilden iür die Durchführung

der larifgemeinschaft m ihrem Bezirk einen liezirkstariiaustchutt. Za dem-

selben benennt rede Seite einen Vorsitzenden nnd 2 Beisitzer. Der Bezirks-

larif.t.isschuB gibt sich seine Uesehüitsordnung selbst.

Der BezirkstariiaajschtiB entscheidet endgültig in Streitfällen über Aus¬

legung dieses Bezirksabhominens, über Streitigkeiten ans demselben ond über

Fälle aus Ziffer Ib Abs. 1 der Rciihstarifgemeinschaft. wenn ein Mehrheits¬

beschluß nicht zastandekommt. in einer neuen Sitzung unter einem unpar¬

teiischen Vorsitzenden. Vor der Entscheidung Ut eine Einigung der Streit¬

teile in versuchen. Kommt eii.e Versündigung nicht zustande, so ist der zu-

<nti.nc.ue Schlichter am Benennung zu ersuchten.

IX. Vertragsdauer.

Dieses Uebereinkommen tritt am 1. Janaar 1924 in Kraft. Solange neue

Vereinbarungen nicht abgeschlossen werden, gelten diese Bestimmungen
weiter.

!);esc Vereinbarung ist von den Vertragstcilen am 27. Mai
1924 abgeschlossen worden. Dic Bes.)mi::;ngen der Ziffer III/l
haben Wirkung ab L Mai 1924.

Gaufachgruppenkonferenz in Westfalen. Am 11. Mai taste

in Herford eine Gaufachgruppenkonfercnz der Angestellten
der Sozialversicherung für Westfalen, die gut besucht war,

Kollege Brillke-Berlin sprach über „Das neue iWenstrecht der An¬

gestellten der Sozialversicherung". Folgende Entschließung fand

einstimmige Annahme:
In Uebereinstimnmng mit der Auffassung der gewerkschaftlichen Spitzen-

eMganisationen <AIA Bund ond ADGB.) stellt sich die Gaufachgrnppenkonlerenz
(für Westfalen) der Sozialversicherungsangestellten am 11. Mai 1924 in Her¬

ford jcrundsj'z'ich auf den Beden des uneingeschränkten Selbstverwaltnngs-
rechtv

Das Dienstrechi der bei den Trägern des Selbstverwaltungsrechts tätigen

'Angestellten ist ein unabdingbaier Teil dts Selbstverwaltumsrechts.
Das Bestreben, die Angestellten der Träger dtr Sozialversicherung dem

Bea'ntcnrccht zu unterstellen, bedeutet eine Einschränkung des den Versicher¬
tet! zustehenden SelbMverwaltungsreciits.

Die Uaufaebgruppenkonfertnz fordert dit Schaffung eines einheitlichen
Arbeitsrechts und erklärt einmütig, dafl sie .«ich auf den Boden der vo.n ZdA.

aufgestellten Forderungen zur Neuregelung des Dienstrechts für die Ange-
ttel)te*t der Sozialvcrsicherungsträger steüt

Die Verbeamtung der bei den Tragern des Sclbstverwaltungsrechtes täti¬

gen Angestellten, insbesondere für die bei Krankenkassen beschäftigten, wird

deshalb grundsätzlich «.bgeichnt

Ueber „Bildungsfragen4' sprach Koilege Georges-Minden.
Die Konicrcnz stimmte einmütig folgender Entschließung zu:

Z.ir hortlcrung der fachlichen Ausbildung der Kollegen empfiehlt die Qau-
konleienz tkr Fachgruppe Sozialversicherung des ZdA. lur Westfalen die Er¬

richtung von Fachschulen. Wo Örtlich eine solche nicht unterhalten werden

kann, sind für den ganzen Bezirk der kleineren Krankenkassen solche Fach¬

schulen einzurichten. l*m üaulachzruppenvorstand und der Qnuleitung wird

ttheimgesteltt, mit dem Vorstände des Landesverbandes der Krankenkassen

WcMfalcn-l.ippe in Verhandlungen zu treten

Kollege Süß schloß die gut verlaufene Konferenz mit dem
V. unschc, daß die Kollegen der Sozialversicherung in der Zu¬
kunft sich nieder wie früher als die Roafere des freigewerk-
schaitlichen Gedankens betätigen möchten.

Gaufachgruppe Norden. Die im Zentralverband organi¬
sierten Krankenkassenangestellten Welten am 6. April in Ham¬
burg eme Qaufachkonferenz ab. Den Bericht Cber den Bezirks«-
tarifausschuß gab Kollege Hilken.

Ans dem Bericht des Gauleiters Kollegen Möller über* die
Tätigkeit der Oaufachgruppe war zu entnehmen, wie äußerst
schwierig es für die gewerkschaftlichen Einrichtungen war, dio
Verhältnisse des verflossenen Jahres zn überwinden.

Hierauf hielt der Vertreter des Verbandsvorstandes Kollege
Brenke einen Vortrag über: .,Wann kommt das neue Dienst¬
recht?" An Hand von Beispielen zeigte er ein Bild der Verwor¬
renheit der zurzeit geltenden gesetzlichen Vorschriften und den
fortgesetzten Kampf, der sich aus dem Widerspruch der Anwen¬
dung der alten Bestimmungen aus der Reichsversicherungs¬
ordnung und denen der neueren arbeitsrechtlichen Gesetze aul
Grund der Rcichsverfassung ergibt. Die neuesten Entschei¬
dungen lassen einen Lichtblick erkennen, indem sich auch in der
Rechtsprechung zeigt, daß die neuen arbeitsrechtlichen Bestim¬
mungen den Vorrang gegnüber den älteren der RVO. genießen
müssen. Dieser Kampf muß fortgesetzt werden, bis sich das
neue Recht endgültig auch in der Sozialversicherung durchge¬
rungen hat. Folgende Entschließung wurde einstimmig ange¬
nommen:

..Die am 6. April 1924 in Hamburg tagende Konferenz der Krankenkassen,
angestellten der Gaue Schleswig-Holstein, der Hansestädte and der Unter,
weserorte, die fast restlos sinnliche Angestellte dev Kassen dieser Qaue ver.

tritt, stellt sich einmütig auf den Boden der von der Reichsfacligruppe der
Krankenkassenangestellten des Zcntrafvcrbandes der Angestellten zur Neu¬
regelung des Dienstrechts gestellten Forderungen. Sie lehnt die Uebertragung
der Beamteneigenschalt ab und fordert freies Tarif- ur.d Betriebf.räterccht '•

Ueber die Tarifgemeinschaft mit dem Hauptverband deut¬
scher Krankenkassen berichtet das Reichsfachausschußmitglied
Kollege Spangenberg. Er schildert die Verhandlungen und das
Zustandekommen des jetzt abgeschlossenen Tarifvertrages.

Bezirksfachkonferenz der pfälzischen Krankenkassen-
angestellten« Am 25. Mai fand zu Neustadt a. H. dic diesjährige
Bezirksfachkonierenz dtr piälzischen Krankenkassenangestellten
stztt. Der außerordentlich zahlreiche Besuch, vertreten waren

12 Kassen durch 60 Angestellte, gdb erneut den Beweis, daß die
pfälzischen Kassenangestellten in ihrer übergroßen Mehrzahl
fest zu ihrer Organisation stehen* wie der lebhafte Beifall, der
die Redner belohnte, dic unentwegte Treue zum ZdA. bekundete.
— Kollege Brenke vom Verbandsvorstand in Berlin sprach über
..Die derzeitige Lage und das neue Dienstrecht der Kassen¬
angestellten14 und Kollege Langlotz-Speyer über ..Die Reform der
Sozialversicherung44. Die Neuwahl der Eacbgruppenleitung
ergab einstimmige Wiederwahl der bisherigen. Als nächster
Versammlungsort wurde Kaiserslautern bestimmt.

Oaufachgruppe Rheinland In Köln a. Rh. tagte am 1. Juni
eine Gaufachkonferenz der Angestellten der Sozialversicherungs¬
träger. Kollege Brcnke-Berlin referierte über ..Das neue An¬

gestelltenrecht44 sowie über „Tariffragen44. Einstimmige Annahme
fand die gleiche Entschließung, dfe In Westfalen angenommen

wurde. Kollege Süß berichtete über die bezirküchen Tarif«
vcrhandlungen mit dem rheinischen Krankenkassenuntervcrband.
— Anschließend an den geschäftlichen Teil fand ein ..Kölnischer
OvemT statt, den die Kölner Kollegen zu Ehren der Delegierten
veranstaltet hatten und der glänzend verlief.

Gaufachkonferenz für Mecklenburg am 29. Mai in Wismar.
Ueber ..Das kommende Dienstrecht für die Angestellten der
Sozialversicherungsträger44 sprach Kollege Brenke-Berhn.
Kollege Hoffmann berichtete über die Prüfungsordnung unJ
Kollege Nordmann-Güstrow über Jtte Wirkung der Abbau-
Verordnung". Die Konierenz war gut besucht und nahm einen
anregenden Verlauf.

Breslau. In einer gutbesuchten Fachgruppenversammlunir
der Krankenkassenangestellten sprach Kollege Brillke. Berlin,
über „Neues aus der Entwicklung des Dienstrechts44. Der Vor¬
trag sowie eine eingebrachte Entschließung, in der die Haltung
des ZdA. hinsichtlich des neuen Dienstrechts gutgeheißen wurde.
iand einmütige Zustimmung.

c~wm

Rechtsprechung.
I 615 Abs. 1. | 1700 Nr. 5 RVO. Für Ansprüche auf Ueber-

weisung der Rente an die Angehörigen ist der Rekurs nicht aus¬

geschlossen Zur Geltendmachung des Anspruches sind nur dio

Angehörigen selbst, nicht der Verletzte berechtigt. E. des RVA.
vom 9. März 1922 — Ia 3008/21 — („Monatsschrift f. Arb.- t

Angest.-Vers." 1922 S. 622).

§ 668 RVO. Der Streit zwischen einer Beruisgenossenschüit
und einer öffentlichen Körperschaft über die Ueberweisung eines

Betriebs ist nach § «668 RVO. von den Versicherungsbehörden
zu entscheiden. Grundsätzliche Entscheidung des Reichsver¬
sicherungsamts vom 8. August 1922 — I B 31/22 — („Am.f.
Nachr. d. RVA." 1922 S. 516).
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